
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORONA BEDINGTE Hinweise zum Betreten / Befahren des Pfalzklinikums an allen 
Standorten für unsere externen Firmen, Dienstleister und Lieferanten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

auch im weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir alle sicher und 

flexibel arbeiten. Wir sind im Gesundheits- und Sozialwesen in besonderem Maße gefordert, 

alles zu tun, um die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit unserer Einrichtungen zum Schutze der 

Patient*innen, Bewohner*innen, Klient*innen und unserer Mitarbeitenden zu erhalten.  

 

Bekannter weise gilt seit dem 16.03.2022 bis vorerst zum 31.12.2022 die eingeführte ein-

richtungsbezogene COVID 19 Impfpflicht, § 20 a IfSG.  

 

Aufgrund dieser gesetzlichen Verpflichtung hat das Pfalzklinikum mit seinen Tochtergesell-

schaften folgende Entscheidungen getroffen, um die Sicherheit der Klienten*innen und 

Mitarbeitenden sowie die Produktivität im Pfalzklinikum sicherzustellen:  

 generell dürfen nur noch Personen tätig bzw. eingesetzt werden, die gegen COVID-19 

geimpft sind bzw. den Genesenenstatus haben  

 für ALLE Externen gilt deshalb die 3G-Regelung (vollständig geimpft oder genesen 

oder negativ getestet), wobei das Testzertifikat bei Zutritt nicht älter als 24 Stunden sein 

darf!   In Einzelfällen kann es bei einem patientennahen Einsatz (z.B. im Patienten-

zimmer) notwendig werden, darüber hinaus zum Schutz dieser Patienten einen negativen 

Ag-Schnelltest vorzulegen. Dies ist bei der Planung des Einsatzes zu bedenken. 

 Der neg. Nachweis muss vor Aufnahme von Arbeiten im Pfalzklinikum vorgelegt 

werden. Bitte stimmen Sie sich rechtzeitig vorher mit der/dem zuständigen Bearbeiter*in 

im Pfalzklinikum / Pfalzklinikum Service gGmbH über das Procedere und die  Koordi-

nierung ab.  

 dass sämtliche bei uns tätigen Personen, im Rahmen der 2G+-Regelung, ihren 

Impfschutz lückenlos und eigenverantwortlich nachweisen müssen.  

 

 

Datum: 01.08.2022  

 

An alle Firmen, Dienstleister und Lieferanten 

des Pfalzklinikum     
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 In allen Liegenschaften des Pfalzklinikums ist auf dem gesamten Betriebsgelände innerhalb 

von Gebäuden eine FFP2 Maske zu tragen. Außerhalb der Gebäude besteht lediglich eine 

Mitführpflicht von Masken, sofern die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Falls 

die Abstandsregelungen nicht gewährleistet sind, ist auch außerhalb auf dem Gelände die 

Maske zu tragen.   

 In patientenfernen Bereichen kann das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Schutz-

Maske (MNS) erfolgen.  

 Persönliche direkte Kontakte mit Mitarbeitenden sind auf das dringend Notwendigste zu 

reduzieren und möglichst telefonisch vorzunehmen. Sämtliche Einsätze sind mit Ihrem 

jeweiligen Ansprechpartner*in im Haus abzustimmen. Das gilt insbesondere für Einsätze auf 

Stationen oder Wohnbereichen. 

 Kontakte zu Patient*innen, Klient*innen und Bewohnern sind zu vermeiden / zu unterlassen. 

 Mitarbeitende Ihres Unternehmens mit grippalen Symptomen wie Husten, Fieber oder 

Durchfall, dürfen das Klinikgelände derzeit nicht betreten oder befahren.  

 Es gilt ein generelles Zutrittsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in 

Risikogebieten im Ausland oder betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung 

aufgehalten haben. 

 Bitte sorgen Sie möglichst für eine stabile Mitarbeiterschaft, wenn Sie im Rahmen einer 

Baumaßnahme im Pfalzklinikum arbeiten. 

 Unvermeidbare Besprechungen werden nur noch unter Berücksichtigung der empfohlenen 

Abstände (1,5 m) und geringer Teilnehmerzahl stattfinden. 

 Alle bekannten Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.  

 Die Cafeteria ist weiterhin geschlossen. Das Casino wird ausschließlich den Mitarbeitenden 

vorbehalten, eine Essenausgabe für Externe ist weiterhin nicht möglich.   

 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen, welche nicht zuletzt auch dem Schutze 

Ihrer Mitarbeitenden dienen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Geschäftsführung Pfalzklinikum Service gGmbH 
 
 
 
 
 


